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Bundesministerium für Familie, Senioren 
Frauen und Jugend

Richtlinie 
zur Umsetzung des 

„Internationalen Jugendfreiwilligendienstes“ 

Vom 20. Dezember 2010
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II.  Rahmenbedingungen des Internationalen Jugend-
freiwilligendienstes
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 4. Vereinbarung, Bescheinigung und Zeugnis

 5. Die Absicherung der Freiwilligen
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III. Schlussbestimmungen/Übergangsregelungen

I. Der Internationale Jugendfreiwilligendienst

Das Programm „Internationaler Jugendfreiwilligendienst“ 
ermöglicht jungen Menschen, einen freiwilligen Dienst im 
Ausland zu leisten und dadurch interkulturelle, gesell-
schaftspolitische und persönliche Erfahrungen in einer ande-
ren Kultur zu sammeln.

Der Internationale Jugendfreiwilligendienst ist ein Lern- 
und Bildungsdienst, der sich durch seine Vielschichtigkeit 
auszeichnet.

Zum einen schafft er die Möglichkeit, sich für andere Men-
schen und andere Gesellschaften zu engagieren. Zugleich 
hilft der Internationale Jugendfreiwilligendienst durch in-
formelles Lernen im Rahmen der ausgewählten Tätigkeit 
und durch die das Programm begleitenden Seminare, die ei-
gene Persönlichkeit zu bereichern und weiterzubilden. Die 
jungen Freiwilligen lernen, sich in einem neuen, ungewohn-
ten Umfeld zu Recht zu $nden und erwerben soziale und 
interkulturelle Kompetenzen, die ihnen auch nach ihrer 
Rückkehr nach Deutschland zugute kommen.

Darüber hinaus bietet der Internationale Jugendfreiwilligen-
dienst die Chance der beru%ichen Orientierung, da die Frei-
willigen in ein von ihnen gewähltes Tätigkeitsfeld Einblick 
erhalten und bisher unbekannte Fähigkeiten an sich entde-
cken können. Der Internationale Jugendfreiwilligendienst 
steht jungen Frauen und Männern unabhängig vom jeweili-
gen Schulabschluss, ethnischer Herkunft oder Einkom-
menssituation gleichermaßen offen.

Der Abschluss einer Vereinbarung zum Internationalen Ju-
gendfreiwilligendienst darf nicht von mittelbaren oder un-
mittelbaren Spenden des Freiwilligen an den Träger abhän-
gig gemacht werden. Eine verhältnismäßige $nanzielle 
Beteiligung der Freiwilligen ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Der Internationale Jugendfreiwilligendienst fördert das Ver-
ständnis für andere Kulturen und den interkulturellen Dia-
log in einer von Globalisierung geprägten Welt. Er darf nicht 
im Gegensatz zu den Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland stehen.

Dieser Jugendfreiwilligendienst im Ausland ist am Gemein-
wohl orientiert und wird ganztägig als überwiegend prakti-
sche Hilfstätigkeit, innerhalb eines mehrmonatigen Aufent-
haltes ohne Unterbrechung geleistet. Der Dienst kann 
weltweit geleistet werden und ist arbeitsmarktneutral auszu-
richten.

Die Freiwilligen des Internationalen Jugendfreiwilligen-
dienstes sind motiviert und bereit, für sich und für andere 
Verantwortung zu übernehmen sowie sich auf eine andere 
Kultur einzulassen.

II.  Rahmenbedingungen des Internationalen Jugend-
freiwilligendienstes

1. Die Freiwilligen

Freiwillige im Internationalen Jugendfreiwilligendienst sind 
Personen, die

a) einen freiwilligen ganztägigen Dienst ohne Erwerbsab-
sicht, außerhalb einer Berufsausbildung leisten,

b) sich auf Grund einer Vereinbarung zur Leistung dieses 
Dienstes für eine Zeit von in der Regel zwölf Monaten, 
mindestens sechs Monaten und höchstens 18 Monaten 
verp%ichtet haben,

c) für den Dienst nur unentgeltliche Unterkunft, Verp%e-
gung und Arbeitskleidung sowie ein angemessenes Ta-
schengeld und Reisekosten oder anstelle von Unter-
kunft, Verp%egung und Arbeitskleidung entsprechende 
Geldersatzleistungen erhalten dürfen, wobei ein Ta-
schengeld dann angemessen ist, wenn es den Betrag von 
350 EUR nicht überschreitet, und

d) zum Zeitpunkt des Dienstantrittes im Ausland die Voll-
zeitschulp%icht erfüllt und bis zum Dienstabschluss das 
27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

2. Die pädagogische Begleitung

Der Internationale Jugendfreiwilligendienst wird nach Maß-
gabe der Nummern 1 bis 3 pädagogisch begleitet:

1. Die pädagogische Begleitung einschließlich der Semina-
re wird von einem für den Internationalen Jugendfrei-
willigendienst zugelassenen Träger sichergestellt.
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2. Die pädagogische Begleitung erfolgt in Form von Bil-
dungsmaßnahmen (Seminaren oder pädagogischen Ver-
anstaltungen) an deren inhaltlichen Gestaltung und 
Durchführung die Freiwilligen aktiv mitwirken.

 Die pädagogische Begleitung erfolgt ferner durch fachli-
che Anleitung in der Einsatzstelle und die individuelle 
Betreuung durch Beschäftigte der Einsatzstelle und pä-
dagogische Kräfte des Trägers.

3. Die Gesamtdauer der Bildungsmaßnahmen beträgt bei 
einer Dienstdauer von sechs Monaten mindestens 15 
Tage, bei Dienstdauer von zwölf Monaten mindestens 
25 Tage (ausgenommen sind fremdsprachliche Schulun-
gen). Beträgt die Dienstdauer zwischen acht und elf 
Monaten erhöht sich der Mindestumfang der Bildungs-
maßnahmen um je zwei Tage.

 Wird ein Dienst über den Zeitraum von zwölf Monaten 
hinaus vereinbart oder verlängert, erhöht sich die Zahl 
der Seminartage um mindestens einen Tag je Monat der 
Verlängerung.

 Die Bildungsmaßnahmen können innerhalb von drei 
Monaten vor, während und innerhalb von sechs Mona-
ten nach dem Auslandseinsatz statt$nden. Insgesamt 
sind zwei Seminarblöcke von je mindestens fünf zusam-
menhängenden Tagen anzubieten.

Die pädagogische Begleitung soll in der Weise statt$nden, 
dass vorbereitende und nachbereitende Veranstaltungen 
statt$nden. Falls der Träger Teile der Bildungsmaßnahmen 
im Ausland sicherstellen kann, werden diese entsprechend 
auf die Gesamtdauer der Bildungsmaßnahmen angerechnet. 
Die Teilnahme an den Bildungsmaßnahmen ist für die Frei-
willigen unentgeltlich anzubieten, gilt als Dienstzeit und ist 
P%icht.

Die Vorbereitungsveranstaltungen dienen angehenden Frei-
willigen zur Information, Einstimmung und Klärung rele-
vanter Fragestellungen. Die Teilnehmenden an den Vorbe-
reitungsveranstaltungen haben sich bereits für die Maßnahme 
entschieden und wurden vom Träger ausgewählt. 

Die nachbereitenden Veranstaltungen dienen der Re%exion, 
der Verarbeitung und Auswertung von Erfahrungen wäh-
rend des Freiwilligendienstes. Sie bieten ebenfalls den Rah-
men angesichts der Beendigung des Freiwilligendienstes, 
mögliche Perspektiven zu erörtern.

3. Die Träger und Einsatzstellen

Als Träger des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes im 
Sinne dieser Richtlinie werden juristische Personen zugelas-
sen, die

a) Maßnahmen nach dieser Richtlinie durchführen und 
Freiwillige für einen Dienst im Ausland vorbereiten, 
entsenden und betreuen,

b) Gewähr dafür bieten, dass sie auf Grund ihrer nachge-
wiesenen Auslandserfahrung ihre Aufgabe auf Dauer 
erfüllen und den ihnen nach der Richtlinie obliegenden 
Verp%ichtungen nachkommen,

c) ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten Zwe-
cken im Sinne §§ 51 bis 68 Abgabenordnung dienen,

d) ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben 
und

e) ihr pädagogisches Gesamtkonzept und ihren Qualitäts-
stand nachweisen können.

Prüfung und Erteilung der Zulassung von Trägern für den 
Internationalen Jugendfreiwilligendienst erfolgt durch das 
BMFSFJ bzw. eine vom BMFSFJ beauftragte Stelle nach 
Eingang eines schriftlichen Antrages einschließlich der voll-
ständigen Nachweise. 

Mit der Zulassung ist das Recht zur Durchführung des In-
ternationalen Jugendfreiwilligendienstes verbunden. Ein 
Anspruch auf eine öffentliche Förderung kann aus der Zu-
lassung nicht abgeleitet werden. 

Bei der Antragsprüfung werden bestehende Trägerzulassun-
gen für andere Auslandsfreiwilligendienste (FSJ/FÖJ im 
Ausland, weltwärts) berücksichtigt. 

Einsatzstellen sind gemeinwohlorientierte Einrichtungen, 
insbesondere

 – in den sozialen Einsatzbereichen, das heißt insbesonde-
re die Arbeit mit alten, kranken und behinderten Men-
schen, mit Kindern und Jugendlichen,

 – in der Kultur, im Sport, in der Denkmalp%ege,

 – im ökologischen Bereich, insbesondere im Naturschutz, 
in umweltbildenden Einrichtungen oder in der nachhal-
tigen Entwicklung, 

 – im Bildungswesen, 

 – in der Friedens- und Versöhnungsarbeit sowie Demo-
kratieförderung1.

Für das Gelingen des Auslandsdienstes ist eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit und angemessene Kooperation 
zwischen Träger und Einsatzstelle sicherzustellen. Entspre-
chende Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit und der 
gemeinsamen pädagogischen Begleitung gegenüber dem 
Freiwilligen sind schriftlich festzuhalten. Die Träger tragen 
die Gesamtverantwortung für die Organisation und recht-
mäßige Durchführung des Internationalen Jugendfreiwilli-
gendienstes. 

4. Vereinbarung, Bescheinigung und Zeugnis

Der zugelassene Träger des Internationalen Jugendfreiwilli-
gendienstes und die oder der Freiwillige schließen vor Be-
ginn des Jugendfreiwilligendienstes eine schriftliche Verein-
barung ab. Sie muss enthalten:

a) Vor- und Familienname, Geburtsdatum und Anschrift 
der oder des Freiwilligen,

b) die Bezeichnung des Trägers und der Einsatzstelle,

c) die Angabe des Zeitraumes, für den die oder der Frei-
willige sich zum Dienst verp%ichtet hat, sowie Regelun-
gen für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Diens-
tes,

d) die Erklärung, dass die Richtlinie des Internationalen 
Jugendfreiwilligendienstes während der Durchführung 
des Dienstes einzuhalten ist,

e) die Angabe des Zulassungsbescheides des Trägers,

1 Das Verbot der Parteienförderung ist zu berücksichtigen.
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f) Angaben zur Art und Höhe der Geld- und Sachleistun-
gen für Unterkunft, Verp%egung, Reisekosten, Arbeits-
kleidung und Taschengeld,

g) die Angabe der Anzahl der dienstfreien Tage,

h) die Ziele des Dienstes und die wesentlichen der Zieler-
reichung dienenden Maßnahmen und

i) Informationen über die versicherungsrechtliche Absi-
cherung.

Es sind dienstfreie Tage in angemessenem Umfang zu ge-
währen. Der Mindestumfang richtet sich dabei nach den lan-
desüblichen gesetzlichen Regelungen. Eine Mindestanzahl 
von 20 dienstfreien Tagen bei einem zwölfmonatigen Dienst 
ist zu beachten, wird der Dienst länger oder kürzer absol-
viert, ist der Urlaub anteilig zu gewähren.

Der Träger stellt der Freiwilligen oder dem Freiwilligen nach 
Abschluss des Dienstes eine Bescheinigung aus. Die Beschei-
nigung muss die Angabe des Zulassungsbescheides des Trä-
gers und den Zeitraum des Dienstes enthalten.

Bei Beendigung des Internationalen Jugendfreiwilligen-
dienstes kann die Freiwillige oder der Freiwillige von dem 
Träger ein schriftliches Zeugnis über die Art und Dauer des 
Internationalen Jugendfreiwilligendienstes fordern. Der Trä-
ger stellt in diesem Fall sicher, dass die Einsatzstelle ein 
Zeugnis in deutscher oder englischer Sprache ausfertigt oder 
erstellt dieses selbst. Das Zeugnis ist auf Verlangen auf die 
Leistungen und die Führung während der Dienstzeit zu er-
strecken. Dabei sind in das Zeugnis berufsquali$zierende 
Merkmale des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes 
aufzunehmen.

5. Die Absicherung der Freiwilligen

Die Träger sind verp%ichtet, die Freiwilligen für die Dauer 
ihres Auslandsfreiwilligendienstes zu versichern. Dieser 
Versicherungsschutz umfasst mindestens eine Auslands-
krankenversicherung, eine Unfallversicherung inkl. Invalidi-
tät und Todesfall, eine Haftp%icht- sowie Rücktransportver-
sicherung.

Für die Unfallversicherung gilt als Mindestversicherungs-
summe bei Invalidität 200.000 EUR mit 225 % Progression 
und für den Todesfall 15.350 EUR.

Die Träger sind ebenfalls verp%ichtet, während Seminaren 
im Inland eine Haft- und Unfallversicherung für die Freiwil-
ligen abzuschließen. 

Für die Aufrechterhaltung des Kranken- und P%egeversi-
cherungsschutzes im Inland sind die Freiwilligen selbst ver-
antwortlich. Die Träger können diese Kosten übernehmen.

Die Träger klären die Freiwilligen über die versicherungs-
rechtliche Situation vor Abschluss der Vereinbarung auf. Sie 
stellen sicher, dass sich die Freiwilligen rechtzeitig um einen 
angemessenen Schutz im Inland kümmern.

6.  Anerkennung als Nichtheranziehungsgrund für den 
Zivildienst

Der Internationale Jugendfreiwilligendienst kann gleichzei-
tig als Anderer Dienst im Ausland gem. § 14 b ZDG abge-
leistet werden, wenn der Träger und die Einsatzstelle vor Be-
ginn des Einsatzes gesondert als Träger und Einsatzstelle des 
Anderen Dienstes im Ausland anerkannt worden sind.

III. Schlussbestimmungen/Übergangsregelung

Entsendungen von Freiwilligen ab dem 1. Juni 2010, die den 
Voraussetzungen dieser Richtlinie entsprechen, werden als 
Entsendungen nach der Richtlinie anerkannt.

Bis zum 31. August 2011 werden Träger, die über eine Zulas-
sung zum FSJ/FÖJ-Ausland gem. § 10 Abs. 3 JFDG verfü-
gen, ohne zusätzliches Zulassungsverfahren für den Interna-
tionalen Jugendfreiwilligendienst als Träger nach dieser 
Richtlinie angesehen.

Die Träger des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes 
beteiligen sich an vom BMFSFJ ggf. beauftragten Evaluatio-
nen oder statistischen Erhebungen, insbesondere Teilneh-
mendenerhebungen. Die Träger haben auf Verlangen gegen-
über dem BMFSFJ in angemessenem Umfang eine 
Informationsp%icht zum Stand und der Entwicklung des 
Dienstes.

Berlin, den 20. Dezember 2010
Az.: 314-3075/000

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend

im Auftrag

J. Hecken

GMBl 2010, S. 1778

Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen und 
Leistungen zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe 

durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP)

hier: Änderung

– Bek. d. BMFSFJ vom 20.12.2010 – 314-3070-05/000 –

Artikel I 

Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finan-
zen und nach Anhörung des Bundesrechnungshofs werden 
die Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen und 
Leistungen zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe 
durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) vom 
28. August 2009 (GMBl S. 783 ff) wie folgt geändert:

1. Nr. II wird folgende Nummer 4.5 angefügt:

 „4.5 Internationaler Jugendfreiwilligendienst

  Der Internationale Jugendfreiwilligendienst im Sinne 
der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend vom 20.12.2010 ermöglicht 
jungen Menschen, einen freiwilligen Dienst im Ausland 
zu leisten und durch interkulturelle, gesellschaftspoliti-
sche und persönliche Erfahrungen in einer anderen Kul-
tur, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln sowie sich 
für andere Menschen und das Gemeinwohl zu engagie-
ren. Der Internationale Jugendfreiwilligendienst ist ein 
Lern- und Bildungsdienst, er fördert das Verständnis für 
andere Kulturen und den interkulturellen Dialog in Eu-
ropa und einer von Globalisierung geprägten Welt.“


